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Wien - Gloggnitzer - Eisenbahn .
i .

Personen - Verkehr .

Für Reisende , welche sich dieser Eisenbahn bedienen, bestehen folgende
Bestimmungen :

1. Die p. D. Reisenden werden ersucht, die nachstehenden und die sonstigen
öffentlichen bekannt gemachten Borschriften genau zu beachten, den die Ordnung des
Dienstes und die eigene Sicherheit bezweckendenAnordnungen der Beamten und An¬
gestellten der Eisenbahn Folge zu leisten, und die Letzteren in Ausübung ihrer
Berufspflichten nöthigenfalls zu unterstützen.

2. Jeder Reisende von Wien nach Neustadt oder weiter hat sich, den
bestehenden Paß-Borschriften gemäß, mit den erforderlichen Reise - Documenten zu
versehen. Ansäßigen Civilpersonen werden zur Erleichterung Passirscheine von ihrer
Obrigkeit auf die Dauer eines ganzen Jahres ausgefertigt . Auf der Bahnstrecke
zwischen Wien und Theresienfeld bedürfen die Passagiere keiner Paffirscheine.

3. Die Stations - Eaffen werden spätestens eine halbe Stunde vor Abgang eines
jeden Wagenzuges geöffnet, jedoch sind daselbst die Fahrkarten immer nur für den
zunächstfolgendcn Train zu bekommen.

4. Alle Passagiere haben sich zeitlich genug vor der Fahrt bei der betreffenden
Stationscassa Fahrbillets bis zu ihrem Bestimmungsorte zu lösen, dieselben dem auf¬
gestellten Portier oder Thürsteher zur Abreißung der Coupons vorzuzeigen, und sich
in den zu ihrer Aufnahme bestimmten Raum zu begeben. Kein Reisender darf in
den Wagen steigen, ohne mit einer Karte versehen zu seyn, deren Betrag den Hän¬
den des Stations -Eassiers überliefert worden ist ; dieß gilt auch für den Fall, wenn
Passagiere mit demselben Train un eine weitere Station zu fahren wünschen, als
wozu sie durch das zuerst gelöste Billet berechtigt sind.

5. Jeder Reisende hat kleine Gepäckstückebis zum Gesammtgewichte von höch¬
stens 25 Pfund unter eigener Aufsicht frei, wenn sie sich ohne Anstand und Belästi¬
gung der Mitfahrenden unter seinen Sitz legen lassen. — Das übrige Reisegepäck
muß eine halbe Stunde vor der Abfahrt des Trains der Gepäcks- Erpedition zur
Beförderung übergeben werden, und es ist sich dabei nach den erlassenen Bestim¬
mungen zu richten.

6. Kleine Kinder , welche noch nicht gehen können, dürfen nur in Begleitung
erwachsener Personen mitgenommen, und müssen auf dem Schooße gehalten
werden, um die Nebensitzenden nicht zu belästigen. Jede Person hat nur ein solches
Kind frei, und für die übrigen die Fahrtaxe für ältere Kinder zu entrichten. Kinder
von 2 bis io Jahren zahlen blos die halbe Fahrtaxe in allen Wagenclassen, ebenso
Militär in Montur vom Feldwebel abwärts , letzteres jedoch nur in der 3. Wagen¬
classe und, wie bei Kindern , ohne unbedingten Anspruch auf einen Sitzplatz.

7. Die Zahlungen müssen in currenter Münze geschehen; auch soll bei Empfang¬
nahme von Fahrbillets der Taxbetrag derselben, wo möglich, in gezählter Münze
abgegeben werden, da der Geldwechsel mit schneller Abfertigung unvereinbar ist.

8. Die Fahrbillets haben mit den Wagenclafsen' gleiche Farbe , so zwar, daß
für die erste Classe grüne Billets und grüne Wagen, für die zweite Classe gelbe
Billets und gelbe Wagen, und für die dritte Classe graue Billets und graue Wagen
bestimmt sind. Jedes Billet ist nur für die darauf bezeichnete Station , Fahrt und
Wagenclaffe giltig , weßhalb die Reisenden ersucht werden, dasselbe gleich beim
Empfange zu prüfen, da spätere Reclamationen nicht mehr berücksichtigt werden
können.
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9 Nach dem ersten Glockenzeichen, welches auf den Hauptstationen 5 Minu¬

ten vor der Abfahrt erfolgt , wird das Ausgeben der Fahrbillets eingestellt , und es

Lben dw Cassen bis^nach d ^ Abgänge des Trains geschlossen. Die Reisenden

haben längstens nach diesemZeichen ihre Platze gegen Borweisung der Fahr .

billets nur in der dadurch bezeichneten Wagenclasse einzunehmen, nach dem

zwei en ^äuten werden die Eingänge zu den Bahnhöfen oder Personenhallen abge-

sverrt so wie di^Wagenthürenzugemacht; - später eintreffende Passagiere wer¬

den nicht mehr zugelassen, deren Billets verlieren ihre Giltigkeit, können also nicht

zurückgenommen oder durch neue ersetzt werden. .°
10 E n Rückersatz des Fahrgeldes findet überhaupt nur dann Statt , wenn

durck eingetretene Hindernisse eine Fahrt unterbleiben oder theilweise unterbrochen

worden w ^ die Vergütung blos von jener Station an geleistet,

von welcher die Fahrt nicht weiter fortgesetzt werden konnte; außerdem haben die

Passagiere keinen Anspruch aus Entschädigung.^
11 Das Herumgehen der Reisenden ,n anderen Theilen des Bahnhofes , als

den zum Ein - und Aussteigen bestimmten Räumen , ist nicht erlaubt ; auch muffen

dieselben sich jederzeit von den Maschinen und Fahrgeleisen entfernt halten. Das

Publicum bat sich mit Anfragen nicht an den Lokomotivführer , da derselbe einzig

M Besorgung der Maschine aufgestellt ist, sondern an d,e Conducteure zu wenden

12. Sobald das Zeichen zur Abfahrt mit dem Hörne gegeben wurde oder

der Zug sich in Bewegung gesetzthat, ist den Reisenden das Einsteigen m die Wa

gen unter Lner Bedingung mehr gestattet, da dieß mit Gefahr verbunden
' st

13. Ausgeschlossen von den Fahrten sind Personen im betrunkenen Zustande, so

wie alle jene, welche durch Krankheit oder eckelhaste Gebrechen den Mitreisenden

beschwerlicĥ fallen^konnen. ^ berechtigt, Personen , welche sich unanständig be¬

tragen, oder durch ihr Benehmen den Mitreisenden lästig werden, und den gemach¬
ten Vorstellungen und Erinnerungen keine Folge geben, ohne Weiteres auf der

Bahn auszusetzen; derlei Individuen verlieren zugleich den Anspruch auf Ersatz der

^
^15. Wenn ^Reisende in einer bessern Wagcnclasse zu fahren wünschen, als

wozu sie durch bereits gelöste Fahrbillets berechtigt sind, so können die Karten

vor der Fahrt an der betreffenden Cassa nur dann gegen Daraufbezahlung
der Preisdifferenz umgetauscht werden, wenn dieselben noch mit den Coupons ver¬

sehen sind; unter Weges haben die Passagiere die Preisdifferenz den Conducteuren

zu bezahlen, vorausgesetzt, daß in der höhern Wagcnclasse noch leere Platze vor-

handm si ^^ äsenden ist das Öffnen der Wagenthüren nur im Falle eines ein¬

getretenen besonderen Vorfalles , worüber die Conducteure Auskunft zu geben be¬

auftragt sind, gestattet ; in allen andern Fällen , besonders wahrend der Fahrt ,

ist dieß strenge verboten, ebenso das Hinausstellen auf die Plattformen der Wagen.
17. Das AUssteigen ist den weiterreiscnden Personen ohne unausweichliche

Nothwendigkeit auf den Zwischenstationen nicht erlaubt. Wer sich daher eigenmächtig
aus dem Wagen entfernt , wird des Rechtes für die Weiterfahrt und auf Ersatz des

bezahlten Fahrgeldes verlustig. ^ ^ ^ ,
18 Die Reisenden haben sich auf ihren Sitzen ruhig zu verhalten ; das Stehen

auf den Banken, das Übersteigen der Rücklchnen, das Hinausbeugen über die Seiten
des Wagens und das Anlehnen an die Thüren ist strenge untersagt .

19 Auf den Zwischenstationen haben sich die Passagiere , welche d>e Fahrt mit¬

machen wollen, bereit zu halten , um, sobald die Glocke oder Dampspfeife das Her¬
annahen des Wagenzuges verkündet, und derselbe anhält , ungesäumt in jene Wagen
einsteigen zu können, welche ihnen vom Conducteur angewiesen werden; auch muffen
sich diese Reisenden, wenn in den ankommenden Wagen, besonders an Sonn - und

Feiertagen , keine leeren Sitze mehr vorhanden wären, herbei lassen, einen nachfol-
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senden Train abzuwarten , da ihre Aufnahme nur unter dieser Bedingung Statt
findet.

20. Das Fahrbillet ist stets zur Revision bereit zu halten , auf Verlangen des
Conducteurs vorzuzeigen und erst vor dem Eintreffen in der betreffenden Station
abzugeben. Wer ohne Billet oder mit einem ungiltigen im Wagen betroffen wird,
hat die Taxe für die ganze Strecke, welche der Train von seinem Abgangsorte an zu¬
rückgelegt hat , bis zur Station , wo der Reisende aussteigt, oder wo Billets ausge¬
geben werden können, zu bezahlen. Sind aber Gründe zur Vermuthung vorhanden,
daß der Reisende eine Defraudaiion begehen wollte , so kann die sogleicheEntfernung
desselben aus dem Wagen vom Ober- Conducteur angeordnet werden.

21. Bei der Ankunft des Zuges wird sogleichder Ausgang des Bahnhofes ge¬
öffnet. Um möglichen Unfällen vorzubeugen, dürfen die Reisenden erst dann die
Wagen verlassen, wenn der Train ganz stille steht. — Zur Erhaltung der nöthigen
Ordnung ist es nothwendig, daß die Reisenden sich sogleichentfernen, also am Bahn¬
höfe nicht langer verweilen, als zur Empfangnahme des Gepäcks erforderlich ist. Auf
den größeren Zwischenstationen wird bei Annäherung des Zuges ein Zeichen mit der
Glocke gegeben, und der Zugang zum Einsteigeplatz erst dann geöffnet, wenn die aus-
gestiegenen Personen denselben verlassen haben.

22. Das Tabakrauchen in den Wagen 2. und 3. Classe ist gestattet , in der 1.
Wagenclasse aber blos in den dazu bestimmten Abtheilungen , oder nur dann, wenn
die nahe Sitzenden keine Einwendungen machen und mit Vorsicht und Reinlichkeit
verfahren wird. — Das Tabakrauchen in den Salonwagen und Passagiersälen , so
wie in der Nähe der Holzplätze, ist verboten.

23. Die Conducteure oder Diener der Gesellschaft haben für die Reisenden die
ordnungsmäßigen Dienstleistungen unentgeldlich zu verrichten , und es ist ihnen
strenge untersagt , Trinkgelder zu fordern.

24. Gegenstände, welche längs der Bahn oder in den Wagen gefunden werden,
sind bei der Wiener Cassa zu erfragen , und von den Parteien gegen genaue Bezeich¬
nung und Bestätigung zu erheben.

25. Da der Direction daran gelegen ist/gegründete Beschwerden des
Publicums zu erfahren , und möglichst schnell abzustellen, so werden die P. D. Rei¬
senden ersucht, bemerkte Überstände in das aufjederHauptstation befindliche Be¬
schwerdebuch mit Unterzeichnung des Namens, Standes und Wohnortes einzu¬
schreiben, jedoch dadurch keinen Aufenthalt zu verursachen. Betreffen solche das
Dienstpersonale, soist Nummer oder Namen derjenigen anzugeben über welcheKlage
geführt wird , da ohne diese Angabe keine Untersuchung eingeleitet werden könnte;
hinsichtlich mündlicher Beschwerden hat man sich an jene Beamten zu wenden, welche
ein Zeichen im Knopfloch tragen.

26. Die Besichtigung der Stationsplätze ist nur gegen Erhebung von Ein¬
trittskarten , welche bei der Stationscaffe um 10 kr. C. M. pr. Person zu haben und
dem Portier abzugeben sind, gestattet.

II .

Beförderung des Pafsagier - Gepackes und der Eil¬

güter mit Personen - Trains .

Bestimmungen für Passagier - Gepäcke .
1. Jedem Reisenden ist es gestattet , kleine Gepäckstücke, als : Nachtsäcke,

Packete,. Schachteln rc. bis zum Gesammtgewichte von höchstens 25 Pfund
unter eigener Aufsicht bei sich zu behalten, wenn dadurch keine Belästigung
der Mitreisenden verursacht wird. Solche Effecten dürfen daher nicht auf, sondern
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müssen unter die Sitze gelegt werden, und die Unternehmung übernimmt dafür

durchaus keine Verantwortung . . . ,
2 Die Portiere und Conducteure dürfen kein Gepäck, welches mehr wiegt,

oder nicht unter den Sitzen der Personenwagen lercht Raum findet,

paffirm
g«t emballirt und mit dem Namen des Eigenthumers

und Bestimmungsortes deutlich und dauerhaft bezeichnet, l ä n g st en s e: neha l v o

Stunde vor der Abfahrt des Trains der Gepacks- Expedition gegen Re

cepisseübergeben, und der Frachtlohn nach dem Tarife im Vorhinein bcrichti-

get
^blches Flüssigkeiten oder Materialien enthält , die durch Reibung,

oder auf anoere Weise Schaden verursachen könnten , als : chemischePräparate ,
Zünd- und Knallwerke , geladene Gewehre re. , darf unter keiner Bedingung mitge¬
nommen oder der Gepacks- Expedition übergeben werden; m Fallen , wo solches ver¬

heimlicht wurde, hat der Eigenthümer allen daraus entstehendenSchaden zu ersitzen
5. Die Administration übernimmt die Garantie für das in gehöriger Welse

übergebene Gepäck; dasselbe muß jedoch sogleich nach der Ankunft des Trams am

Bestimmungsorte gegen Rückgabe des Recepiffes in Empfang genommen werden,
weil eine längere Haftung nicht Statt finden kann. Bei Verlust eines Recepiffes ist
das Gepäck nur gegen befriedigende Legitimation und Sichcrstellung zu erhalten.

6. Für durch Verschulden des Eisenbahn - Personales in Verlust gerathene
Gegenstände bezahlt die Unternehmung gegen Rückgabe der Recepisse 1 fl. C. M. pr.
Sporco - Pfund ; außerdem wird kein weiterer Schadenersatz geleistet.

7. Beschädigtes Gepäck wird, wenn kein gütliches Übereinkommen über den Be¬

trag der Entschädigung Statt findet, als in Verlust gerathen behandelt, m welchemFalle
dasselbe der Unternehmung gegen Bezahlung des pr. Pfund garantirten Betrages an¬

heim fällt. — Wenn ein Verlust oderAbgang, oder eineBeschädigung durch mangelhafte
oder unzureichende Emballage , oder überhaupt durch Verschulden der Parteien ent¬

steht, wird keine Vergütung bezahlt. ,
8. Es steht jedem Reisenden frei , sein gesammtes Gepäck zu einem höheren

Werthe pr. Sporco - Pfund , als die obige Vcrgütungsnorm bestimmt, versichern zu
lassen, in welchem Falle >/r Procent des angegebenen Werthes (nie aber weniger als
10 kr. ) ohne Rücksichtauf Entfernung als Assecuranz - Prämie zu bezahlen ist; dieß
kann jedoch nur für wirkliches Reisegepäck geschehen, und nicht etwa für Packete mit
Geld oder werthvollen Gegenständen.

9. Die garantirten oder affecurirten Beträge werden nach erwiesenem Abgänge
von Gepäckstücken, je nach dem Gewichte derselben, dem Inhaber des Recepiffes
längstens am dritten Tage bezahlt, jedoch muß die Anmeldung nach Nr. 5 sogleich
geschehenseyn, weil spätere Reklamationen nicht berücksichtigt werden können.

10. Auf allen Hauptstationen sind Gepäcksträger bestellt, welche ein Numero
am Arme tragen. Die Taxen sind an den Bahnhöfen angeschlagen, und es darf von
den Trägern unter keinem Vorwande mehr gefordert werden. Ist bei der Nachhausc-
schaffung des Gepäckes die Wiener-Linie zu passiren, so hat der Eigenthümer bei
der Revision von Seite des Gefällenamtes gegenwärtig zu seyn.

Bestimmungen für Eilgüter .
11. Mit den Personen - Trains wird auch Eilgut transportirt ; die Übernahme

geschiehtbei allen Gepäcks-Expeditionen aufdcn Bahnhöfen, spätestens eineS tundc
vor Abgang des betreffenden Trains ; die tarifmäßige Gebühr ist stets
bei der Aufgabe der Güter zu bezahlen.

12. Eilgüter , die von den verschiedenen Stationen nach Wien oder in andere
Hauptbahnhöfe gelangen, werden den Parteien avisirt und sind in dem Ex-
peditions -Büreau des betreffenden Bahnhofes gegen Rückgabe des Aviso längstens
in 24 Stunden nach der Ankunft abzuholen, oder werden auf Verlangen durch die
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Träger der Unternehmung gegen separate Vergütung der Laxe und taut Adresse
entweder noch denselben oder spätestens am nächsten Tage zugestellt. Verschlossene
Collier, oder steuerpflichtige Gegenstände, welche ohne Untersuchung oder Verzollung
die Wiener- Linie nicht überschreiten dürfen, sind blos auf dem dortigen Bahnhöfe
zu beziehen. Auf den Zwischenstationen haben die Empfänger für den Transport der
Eilgüter vom Bahnhose weg selbst zu sorgen. Nach Ablauf von 24 Stunden ist
per Collo und Tag 3 kr. C. M. Lagerzins zu entrichten , und es wird für Be¬
schädigung nicht mehr gehaftet.

13. Bei ganzen Ladungen von Möbeln und Einrichtungsstücken , welche auch
auf Verlangen vom Hause abgeholt werden, wird eine besondere billige Übereinkunft
getroffen.

14. Jeder Eilgutsendung ist ein gehöriger Frachtbrief , und bei Gegenständen,
wo es erforderlich ist, das zollamtliche Deckungs- Document beizubringen. Ohne letz¬
teres wird das Gut gar nicht und ohne gehörigen Frachtbrief nur dann angenom¬
men, wenn der Versender diesen im Expeditions - Bureau verfassen läßt und dafür
3 kr. Schreibgebühr vergütet.

15. Briefe und postpflichtige Packete werden nicht befördert.
16. In Betreff der Haftung und Entschädigung für Eilgut gelten wie beim

Reisegepäck die Bestimmungen der Nr. 3 bis 9; hinsichtlich der Weiterbeförderung ,
Spesen - Nachnahme rc. ist sich nach den für den Waaren- Transport veröffentlichten
Bestimmungen zu richten.

17. An Sonn - und Feiertagen findet weder Aufnahme noch Übergabe. von
Eilgütern Statt .

18. Jeder Nachtheil, welcher durch Unkenntniß dieser Vorschrift entsteht, trifft
die Aufgeber oder Empfänger des Gutes.

Bestimmungen des Frachten - Transports .
1. Die Aufnahms - und Übergabsstunden in allen Stationen sind von 8 Uhr

Früh bis 12 Uhr Mittags , und von 2 Uhr Nachmittags bis 6 Uhr Abends. An
Sonn - und Feiertagen findet weder Aufnahme noch Übergabe von Gütern Statt .

2. Von der Ankunft der Waaren werden die Parteien durch Zusendung der
Frachtbriefe oder durch Aviso pr. Post oder Boten verständiget.

3. Alle aufzunehmenden Güter müssen mit ordentlichen Frachtbriefen versehen
seyn, welche Namen und Wohnort der Aufgeber und Empfänger , Marca, Anzahl,
Gattung , Inhalt , Numero und das Sporco - Gewicht der einzelnen Collien ent¬
halten müssen, damit man sich von der Richtigkeit des angegebenen Gewichtes bei
jedem Collo überzeugen kann. Sollten Parteien die ihnen übergebenen Güter vor¬
gewogen zu haben wünschen, so ist für Kaufmannsgüter 1 kr. C. M. , für Stein¬
kohlen und ordinäre Fracht ?/z kr. pr. Centner an Waggeld zu bezahlen.

4. Frachtstücke unter 100 Pfund werden für einen Centner gerechnet. Als nie¬
drigster Bahnfrachtlohn hat für die im Tarife genannten Stationen bei gewöhnlichen
Collien 10 kr. , bei voluminösen Gegenständen 20 kr. , dagegen bei den kleinen, nicht
angeführten Zwischenstationen 1 fl. C. M. ohne Unterschied der Auf- oder Abgabe
zu gelten.

5. Von der Beförderung sind ausgeschlossen: a) Collien, welche schlechtver¬
packt sind; l>) bei denen die zollämtliche Behandlung bereits vollzogen wäre, aber
die dazu gehörigen Documente fehlen; c) Materialien oder Flüssigkeiten, die auf
irgend eine Weise Schaden verursachen können, als : Schießpulver , Zünd - und
Knallwerk, oder überhaupt alle leicht eine Entzündung veranlassenden Gegenstände.
Sollte die Aufgabe solcherFrachten verheimlicht werden, so ist der Ausgeber für allen
daraus entstehenden Schaden verantwortlich.

6. Für die Beschädigung leicht gebrechlicher Waaren und das Auslaufen von
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Flüssigkeiten wird nicht gehaftet , obwohl man auf jede Art besorgt seyn wird,

7 Die Fra' chtbetra' ge können nach Wunsch der Aufgeber entweder vorhinein
berickit' iaet, oder auch zur Zahlung an die Empfänger nachgewiesen werden. Nach-

genommene Spesen oder Addritura - Frachtbeträge werden von der Unternehmung
entweder sogleich, unter üblichem Vorbehalte des richtigen Einganges °d r auch

nachdem die Zahlung derselben von Seite der Empfänger richtig erfolgt ist, den Auf

gebern vergütet ; die Empfänger sind jedoch verbunden, die nachgewiesenen Fracht-
und Spesenbcträge bei Gütern, welche in' s Haus gestellt ^^en, sogleich an den

Überbringer zu bezahlen; bei jenen Gütern , welche zu den Zollämtern S° stE wer-

den müssen, haftet die Unternehmung durch 48 Stunden , >m Fall U ^sGut un¬

ter amtlicher Verwahrung befindet, und nach 3 Tagen müssen Fracht und Spesen
vor dem Bezüge derWaaren bezahlt werden. Bei Addritura -Frachten wird

den Aufgebern 1 Procent Jncasso-Proviston in Abzug gebracht
8 Als Lagerzins wird für alle Arten Güter bei einzelnen Collien -/- kr. , bei

größeren Quantitäten blos >/s kr. C. M. per Sporco - Centner und Tag festgesetzt,
wobei der Tag des Einlangens und die vier folgenden frei find

Die Unternehmung haftet bei Gütern für äußerlich wohlbeschaffene Abliefe¬
rung und für das Gewicht nachAbschlag des üblichen Calo, dann für eri l chtli che
Beschädigung und Verlust von Collien durch Verschulden ihres Personales . Gegen
alle Elementar-Ausälle werden sammt liche Güter während des Transportes aus
der Bah» mit Einschluß der Zufuhr von den Bahnhöfen zu den Zollämtern in Wien
und Wr Neustadt nach ihrem vollen Werthe versichert, wofür jedoch für Güter
I Classe Vs kr II . Classe 2/5 kr. , und für die von Wien nach Gloggnitz bestimm¬
ten Güter II Classe »/; kr. C. M. Affecuranz - Prämie pr. Ctr. bezahlt werden muß.
Die Entschädigungen für verunglücktes Gut werden nach geendeten Verhandlungen
an der betreffenden Aufgabsstation gegen gestämpelte Quittung berichtiget ; man
ersucht deßhalb den Werth der Güter aus den Frachtbriefen an¬
zusetzen , und im Falle eines Unglücks, zur Beförderung der Liquidation , die
Original - Facturen fo schnellals möglichbeizubringen. Die Verficherungs -Bedingmsse
sind auf den Hauptstationen unentgeldlich zu haben.

11. Jeder Nachtheil , welcher durch Unkenntniß dieser Vorschriften entsteht,
trifft die Aufgeber oder Empfänger des Gutes.

12. Für Eilgüter haben die dafür erlassenen besonderen Vorschriften zu gelten.

Bersicherungs - Bedingungen ,

betreffend den Frachten - Transport auf der k. k. priv . Wien- Gloggnitzer

Eisenbahn , zu Folge Übereinkommens mit den beiden Wersicherungs -

Gesellschaften : k. k. priv . Xrüeliija ^ssieiirutrie « in Trieft , und k. k.

priv . li - iunionk Xssrintica cli 8icurtü in Trieft .

1. Die Versicherung erstreckt sich auf alle jene auf der Wien-Gloggnitzer Eisen¬
bahn verführt werdenden Güter , mit Jnbegriffdes Reisegepäckes, der Equipagen und
emballirten Wagen, welche nicht schon anderweitig für diese Bahn versichert sind,
und auf deren Versicherung die Parteien einen rechtsgiltigen Anspruch haben; sie
gilt für die Fahrt auf der Bahn , während des Lagerns in den sämmtlichen Bahn¬
höfen und Bahnhofsmagazinen , dann während des Transportes bis zu den k. k.

Mauthmagazinen in Wien und Wiener- Neustadt und bis ins Haus der Eigenthümer
innerhalb der Linien Wiens , und erstreckt sich ausschließlich auf jene Verluste und

Beschädigungen, welche durch Feuer, Blitz, Überschwemmungen, Austreten der Ge¬

wässer, Regen, Schneelawinen, Berg - oder Erdfälle , Brückeneinsturz , Umschlagen
der Wagen und dadurch verursachtes Herabfallen derWaaren , entstehen können, wo-



gegen alle Verluste und Beschädigungen vom Ersatze ausgeschlossen bleiben, welche
durch Krieg, feindliche Einfälle , BolkLaufstand, Plünderungen , Diebstähle, obrig¬
keitliche recht- oder unrechtmäßige Verfügungen , durch Erdbeben , Schleichhandelund seine Folgen veranlaßt werden.

2. Schießpulver , Gas, ungelöschter Kalk, chemischeReibfeuerzeuge und Zünd¬
hölzer aller Art , dann überhaupt Gegenstände, die sich durch Reibung oder sonst
leicht entzünden , müssen in mit Eisenblech gedecktenund verschlossenenWagen ver¬
packt, und wo möglich auf dem letzten Wagen des Trains verladen , widrigenfallsdie durch diese Gegenstände entstehenden Schäden nicht ersetzt werden. Ganz aus¬
geschlossenvon den Versicherungen sind: Urkunden, Rechnungsbüchcr , Lotterielose,
Pfandbriefe , Bankzettel, Wechsel, Schuldverschreibungen , und überhaupt alle Kunst¬
gegenstände; diese unterliegen einer besonderen Übereinkunft, und sind daher vor der
Verladung anzuzeigen.

3. Die Prämien werden laut Frachten -Transport - Tarif berechnet.
4. Bei ganz ordinären Gütern , Equipagen und emballirten Wagen, welche

auf den unbedeckten Bahnwagen verführt werden, sind die Schäden durch Nässe
während^der Fahrt von der Versicherung ausgeschlossen.

5. Im Falle eines Unglücks hat der Versender für die Beibringung der Ori-
ginäl -Facturen zu sorgen; den Kammern steht das Recht zu, die Richtigkeit der
Facturen zu prüfen , die Güter durch beeidete Schatzmeister schätzenzu lassen, und
deren Ausjpruch zur Basis der Entschädigungen anzunehmen, und es bleibt dann den
Bersicherungs-Gesellschasten die Wahl: entweder a> die Güter in Naturazu ersetzen,
oder, 8) den erlösbaren Werth zu bezahlen und dagegen die Güter zu übernehmen,
oder c) nur den Unterschied des Werthes der Waare im beschädigten Zustande ge¬
gen jenen vor dem Unglücke und zwar nach dem Ausspruche der beeideten Schatz-
männer zu vergüten , in welchem Falle die beschädigten Güter Eigenthum der Ver¬
sicherten bleiben.

6. Der Versicherte kann niemals abandonniren , d. h. er kann nie verlangen,
daß die Assecuranzkammern die versicherte Summe bezahlen, oder die Güter in
Natura ersetzen, und dagegen die beschädigten Waaren behalten. Diese Wahl haben
nur die Assecuranzkammern. Sollke man sich über die Entschädigungssumme nicht
einigen können, so ist außer zwei Schatzmeistern, von,denen einen die beiden Assecu¬
ranzkammern , den andern die Wien- Gloggnitzer Eisenbahn - Direction wählt , von
der Obrigkeit noch ein dritter beeideter Schätzmann zu verlangen , und zwar läng¬
stens binnen 3 Tagen, und es wird dann die Schadenschätzung durch Stimmenmehr¬
heit festgestellt. Die Schadenschätzung erfolgt auf diese Weise auch, wenn 3 Tage
nach dem Unglücke, (welches einer oder der andern der obgenannten Affecuranz-
kammern unverzüglich mitzutheilen ist, indem spätere Ansprüche, wenn die Güter
schon vom Eigenthümer hier bezogen, oder von Gloggnitz weiter gesandt wurden,
ohne daß ein Unfall angezeigt wurde, gar nicht mehr berücksichtiget werden) , keine
Factura beigebracht wird, und es steht den Assecuranzkammern das Recht zu, unter
Zuziehung eines Beamten der Eisenbahn , alle jene Vorkehrungen zu treffen, welche
nothwendig sind, um die Zunahme des Schadens zu verhindern .

7. Die Bezahlung geschieht 14 Tage nach erfolgter Ausmittlung gegen Quit¬
tung an die Direction der Gloggnitzer Eisenbahn hier in Wien, und durch diese Be¬
zahlung treten die Assecuranz-Gesellschaften in alle Rechte und Ansprüche, welche
der Bahn oder dem Eigenthümer der Güter gegen irgend Jemanden zustehen, und
sie können selbe überall geltend machen, ohne einer weiteren Übertragung oder be-,
sondern Vollmacht zu bedürfen. Jede Verschweigung, jede falsche oder entstellte
Angabe, ein Unterschlcif oder eine sonstige hinterlistige Verheimlichung heben die
Versicherungen in Bezug auf jene Partei , welche sich solches zu Schulden kommen
ließ, gänzlich auf, demnach der auf diese Partei Bezug habende Schaden nicht be¬
zahlt wird.

8. Weder die Eisenbahngesellschaft selbst, noch die einzelnen durch einen Unfall
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betroffenen Parteien dürfen bei Verlust der Giltigkeit der Versicherung vor anerkann¬
ter oder entschiedener Richtigkeit der Ansprüche einen Schritt gegen das Vermögen
derAssecuranz-Gesellschaften vornehmen. Alle Rechte und Ansprüche der Bahn, oder
der Eigenthümer der Güter an die Assecuranzkammern erlöschen auch, wenn 1 Jahr
nach dem Lage des Unglückes die festgestellte Vergütung nicht behoben wird.

Zur Bequemlichkeit der ?. ' r. Passagiere wird das Reisegepäck auf Verlangen
durch die Träger der Bahn , gegen Rückgabe der Recepisse und gegen Entrichtung
der öffentlich bekannt gemachten Taxen, nach Hause gebracht. Man ersucht, sichdeß¬
halb an den Packmeister zu wenden. , ^ ,,

Es bleibt den Passagieren unbenommen, ihr Gepäcke oder einen Theil desselben
selbst mitzunehmen, oder beim Ausgange des Bahnhofes der eigenen Diener¬
schaft zu übergeben.

Die Träger der Unternehmung sind, durch ein Abzeichen und Numero am Arme
kenntlich, strenge angewiesen, nicht mehr als obige Taxen anzusprechen, und die Zu¬
stellung mit Vermeidung jedes »«nöthigen Aufenthaltes zu besorgen.
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Fahr - Preise für die Stationen der Eisenbahn -

Stationen

nach

MeidlingHetzendorfAtzgersdorf. nachLiesingPerchtoldsdorfnachBrunnnachMödlingnachGuntramsdorfGumpoldskirchennachPfaffstättenWaden. nachVöslaunachKottingbrunnLeobersdorf

Von Wien
Matzleinsdorf

kr.Ikr. kr. kr. er. kr. kr. kr. kr. kr-Ikr. kr.
.

kr. !ntl.§77111.fl.kr. kr. kr. flTkr. kr. kr. fl. kr. fl k̂r. kr̂
452()Il6 13 25 LOjtS36 27 18 40§30§L054§40>27 1 6 48 33 1 20 ist 40 1 30 1 6

von Meidling
» Hetzendorf
>> Atzgersd.

18 15 12 30 23 15 34 25
!

18 48 36 24 1 — 45

33

30

24

1 12 54

42

36

30

1 24 1 3

50

42

33j v. Liesing
§„ Perchtoldsd. 18 15 12 2<̂ 1613^0 2-^18 45 SS 1 6

von Brunn 48>4S 12j22 48§4L 33 27 20 45 35 24 57 43 30

§1von Mödling §18 1S§I2 30 24 18 42 30 21 54 40 27

18!v. Guntramsd.
I» Gumpoldsk.

18 15 12 26 20 15 36 27

gehenmit bestimmtenFrachten-Trains nur von
Neustadt , Baden und Mödling nach
Meidling , Wien oder zurück, und es beträgt

v. Pfaffstätten
„ Baden 18 15 12 26 20 15

§ von Vöslau 18 15 12
die Gebühr pr. Person und Fahrt für obige
Stationen 36, 24 oder is kr.

v. Kottingbr.
» Leobersdorf

für wenigstens 4 Personen oder mehr, sind in
Wien , Meidling , Liesing ^ Brunn ,
Mödling , Baden , Böslau und Neu¬
stadt blos für Gloggnitz und retour zu
bekommen, es ist pr. Person für die Hin- und
Rückfahrtunter einem zu bezahlen:

I.Cl. H. Cl.

zwischenWien, Meidlingu. Gloggn.
» Liesing » »
» Brunn, Mödl. » »
» Baden » »
,, Vöslau » »
» Neustadt » -»

wobei gestattet ist, auf 2 Personen ein Kind bis
zu 10 Jahren Unentgeltlich mitzunehmen, und
freigestelltbleibt, die Rückreisenach Wien an
demselbenoder spätestensam dritten Tage, ent¬
wedervon GloggnitzoderFelixdorfaus zu machen.

Coupös für geschlosseneGesellschaften
auf 8 Personen und höchstens 4 Kinder einge¬
richtet, müssenfrüh genug bestelltwerden, und
es kommtzu entrichten:
von Wien nachBaden oderretour 7 fl. 2» kr.

» » » Gloggnitz . . . 16 » 40 „
» » i, Gloggn . u. retour 33 » ro »

Für andere Stationen werden Coupös nur
dann verabfolgt, wenn sie Tags vorher bestellt,
und mit der gewöhnlichenFahrtaxe der I. Elaste
für 8 Personen in Vorhineinbezahlt worden sind.

Abonnements - Karten .
Bei Abnahmevon 12 Karten der I. Classe

auf einmahl für die Fahrten von Wien nach

Liesing , Brunn , Mödling , Gumpolds -
kirchen , Baden , Vöslau , Leobersdorf ,
Felixdorf , Neustadt und Neunkirchen
oder retour , ist bloß der Tarifspreis von
io Stücken zu bezahlen. Diese Billets können
einzelnoder mehrerezusammenzu beliebigenFahr¬
ten gegen dem benütztwerden, daß zur Sicher-
stellungder Plätzeim Wagen jedeKarte vor ihrer
Verwendung bei der betreffendenStationscafse
zur Stämplung vorgezeigtwerde.

Separat - Trains
müssen einen Tag vorher bestellt, und im vor¬
hinein, wie folgt, berichtigtwerden:
v. Wien n. Baden odervice versn SOst. CM.
» ,, „ Neustadt detto 70 » »
>> » „ Gloggnitz detto 100 » »
Findet dieRückfahrt an demnämlichen Tage
Statt , so ist für dieselbedie Hälfte zu bezah¬
len. Sollte die gewöhnlicheFahrtare für die An¬
zahl der Reisenden, Equipagen, des Gepäcks»c.
nach dem bestehendenTarife bei Personen-Trains
berechnet, mehr als obige Summen betragen, N
tritt für derleiSeparat -Trains die Zahlung nach
dem gewöhnlichenTarife ein.

Kekorderung vo» Equipagen , Pferden und
Hunden.

MitzunehmendeEquipagen und Pferdesind
dembetreffendenEisenbahn-Bureau früherzu avi-
siren, und spätestenseine Stunde vor Abgang
des Trains in den Bahnhof zu senden.

Als Fahrpreisewerdenfestgesetzt:
Für Equipagen .

i. Classe. Ifl . pr. Meile: Steuer-, leichteZagv-
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Strecke vor » Wien bis Gloggnitz .

nach

SolenauFelixdorfTheresienfeldnach
Wr.

Neustadtnach
St.

Ägyden. nachNeunkirchennachTernitzPottschachnachGloggnitz

fl.kr. flTkr. kr. fl. kr. flTkr. fl.kr. fl.kr. L L fl.kr. fl.kr. flTkr. fl.kr. flTkr. fl"kr. fiH. flTkr. ' in^
1 45 1 18 54 2 — 1 30 1 — 2 20 1 4S 1 10 2 40 2 — 1 20 3 — 2 15 1 30 3 20 2 30 1

1 40 1 15 50 1 54 4 24 57 2 12 1 40 1 6 2 30 1 54 4 4S 2 8 2 6 l 24 3 12 2 24 1 36

1 24 1 3 42 1 40 1 15 50 2 — 1 30 1 — 2 20 1 45 1 10 2 40 2 — 1 20 3 — 2 15 1 30

1 12 54 36 1 33 1 10 46 1 50 1 24 56 2 12 1 36 1 6 2 30 1 50 1 15 2 48 2 6 r r-4

2 — 1 30 1 — 2 20 1 45 1 10 2 40 2 — 1 20
1 6 50 34 1 30 1 6 45 I 45 I 20 S4

54 40 27 1 12 54 36 1 36 1 12 48 1 so 1 21 55 2 10 1 36 1 6 2 30 1 51 1 15

40 30 21 1 — 45 30 1 20 1 — 40 1 40 1 15 50 2 — 1 30 1 — 2 20 1 45 4 40

30 21 15 48 36 24 1 10 54 36 1 25 1 6 43 1 45 1 18 54 2 6 1 33 1 3

20 16 13 36 27 18 1 — 45 30 1 12 S4 36 1 36 1 12 48 1 54 1 25 57

v. S
» Fe
„ Tk

»lenau
lixdorl
eresieist.

25 20 15 4S 33 23 1 — 45 30 1 20 1 — 40 1 40 1 15 50

v. Wr. Neustadt 24 20 15 40 30 20 1 — 45 30 1 20 1 — 40

v. St. Aegyden 20 16 13 40 30 20 1 — 45

§v. Neunkirchen 25 20 15 42 34 U4
von Ternitz

» Pottschach
25 20 -

und Wurst - Wagen, dann unbepacktszwei¬
sitzigeKaleschenund Pritschken.

2. Classe. 1 fl. 15 kr. pr. Meile: zweisitzigebe¬
packteKaleschenund Pritschken, dann zwei¬
sitzigeStadtschwimmer.

3. Classe. 1 fl. so kr. pr. Meile: bepacktevier-
sitzigeKaleschenund Pritschken, dann zwei¬
sitzigeReiseschwimmerund Courier-Coupös.

4. Classe. 2 fl. pr. Meile: viersitzigeschwere, be¬
packteReiseschwimmer, Reise- Landauerund
Fourgons.
Die dazugehörigenPersonen, derenAnzahl

also nicht größer seyn darf, als die Equipagen
Sitzeenthalten, habendenFahrpreisderlil . Classe
zu bezahlen, und die Herrschaften,imWagen I.
Classe, die Diener im Wagen III. ClassePlatz
zu nehmen.

Von Seit- des k. k. Hofpost-Stallamts in
Wien, Stadt , AdlergaffeNr. 72Z. ist die Ein¬
richtung getroffen, daß nach zw. i Stunden vor¬
her erfolgter Anmeldung die Equipagen vom
Hause gegen so kr. Rittgeld und 10 kr. Trink¬
geld (für jedes Pferd gerechnet» abgeholtwerden.

Zur Abfuhrderin Wien angekommenenEqui¬
pagen in die Stadt oderVorstädte stehenPost-
pferds nächstdem Bahnhöfe stets in Bereitschaft,

und die obigeGebühr ist dem Postillon zu bezah¬
len; ebensosind am GloggnitzerStationSplatze
die zur Weiterreise nöthigen Postpferde ohne
Aufenthaltzu bekommen.

Für Pferde .
Für ein oder zweiPferde wirdpr. Meile 1fl.,

für drei odervier Pferde 2 fl. u. s. f. berechnet.
Jedes zur AufsichtbeigegcbeneIndividuum hat
eine Fahrkarte lil . Classezu lösen.

Hund e.
Hunde werden nur in den dazu bestimmten

Behältnissender Personenwagen mitgenommen,
und es sind für dieselbeneigeneBilleten an der
Cassezu erheben. Die Gebühr für eineEntfernung
von 1 bis 3 Meilenbeträgt 10 kr. C. M. , für wei¬
tere Distanzen3 kr. pr. Meile.

Die zur Befestigungder Thier- erforderlichen
Mittel habendie Eigenthümerderselbenselbstbei¬
zubringen, und sich von deren sichernAnlegung
zu überzeugen, indem die Unternehmungkeine
Entschädigungfür entsprungeneoder beschädigte
Thiereleistet, überhauptkeineHaftung übernimmt.

Alle Gebühren sind stets vor der
Fahrt bei der Anmeldung zu entrichten .

G *
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